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Niederschrift 
 
 

1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünord-
nungsplan für das Sondergebiet "Ellwanger Straße" - Billigung 
des Planentwurfes i.d.F. vom 29.03.2017 - und Auftrag zur öffent-
lichen Auslegeung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung 
der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB; überarbeitetetes Schallschutzgutachten i.d.F. vom 
30.03.2017 

3/026/2017  
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Vorlage zur Sitzung des Stadtrates 

am 06.04.2017 

Vorlagennummer: 3/026/2017 

Berichterstatter: Koller, Peter 

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan für das Sondergebiet "Ellwanger 
Straße" - Billigung des Planentwurfes i.d.F. vom 
29.03.2017 - und Auftrag zur öffentlichen Auslegeung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Be-
hörden und sonst. Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 BauGB; überarbeitetetes Schallschutzgutach-
ten i.d.F. vom 30.03.2017 

Sachverhaltsdarstellung: 
Im Nachtrag zu den Vorlagen für die Märzsitzung wird die überarbeitete Version des Schall-
schutzgutachtens (2.Änderung vom 30.03.2017) sowie der überarbeitete Beschlussvorschlag 
(so wie in der Tischvorlage) vorgelegt. Nach Mitteilung des Gutachters ergeben sich auf Grund 
der Ergänzungen keine Änderungen für die Planzeichnung oder die textlichen Festsetzungen 
des B-plans. Der Ersteller des Gutachtens wird in der Sitzung anwesend sein und eventuelle 
Fragen beantworten. 
Anlagen: 
Beschlussvorschlag 
Schallschutzgutachten i.d.F. vom 30.03.2017 (2. Änderung) 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 

 
 

Vorschlag zum Beschluss: 
 
Siehe Anlage 
 
 
 

38. Sitzung des Stadtrates Beschlussnummer: SR/20170406/Ö1 

Ja 20  Nein 0  Anwesend 21   

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat hat die in der Abwägungstabelle (Anlage 01 zum Beschluss des Stadtrates i.S. 
Sondergebiet Ellwanger Straße und 13. Änd. des Flächennutzungsplanes – Behandlung der 
Einwendungen, Billigung und öffentliche Auslegung vom 22.02.2017) aufgelisteten Bedenken, 
Anregungen und Einwände in einer Gegenüberstellung bereits behandelt, abgewogen und be-
antwortet. Die Abwägung und die Antworten waren Bestandteil des Beschlusses vom 
22.02.2017. 
 
Der Stadtrat übernimmt die Empfehlungen der schallschutztechnischen Untersuchung des In-
genieurbüros Sorge i.d.F. vom 30.03.2017 (Anlage) und billigt damit den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan mit planerischen und textlichen Festsetzungen hinsichtlich einer Lärmkontin-
gentierung in der Fassung vom 29.03.2017. Gegenstand des neuen Planentwurfes vom 
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29.03.2017 ist außerdem die Einziehungsverfügung vom 29.03.2017 (vgl. Anlage 07 – sowie 
die planerischen und textlichen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan i.d.F. 
vom 29.03.2017). Gleichzeitig mit dem Beschluss wird die Erweiterung des Geltungsbereiches 
hinsichtlich der Restfläche von Flst.Nr. 2035 Gemarkung Dinkelsbühl und damit zwischen der 
öffentlichen Grünfläche der nördlichen Baugebietseingrenzung und dem Alten Postweg aufge-
stellt. 
 
Gegenstand der heutigen Beschlussfassung ist auch eine Ergänzung der textlichen Festset-
zungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan unter Ziffer 1.1 Art der baulichen Nutzung, in-
dem dass bei den zugelassenen Nutzungen nach dem Wort „Büroräume“ auch das „Wohnen“ 
(für die Außenstelle der Landesfinanzschule) eingefügt wird. Außerdem soll zu Ziffer 1.5 Schal-
limmissionsschutz nicht allein auf den Bereich 1329.1 vom 09. März 2017 des Ingenieurbüros 
Sorge hingewiesen sein, sondern auch auf die Änderungen durch Bericht 13291.1a vom 
17.03.2017 sowie die 2. Änderung (Bericht 13291.1b) vom 30.03.2017. Bei der Begründung 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist in der Kopfzeile nicht nur das aktuelle Datum 
„Stand: 29.03.2017“ (gilt für alle Seiten) zu berücksichtigen, sondern auf Seite 2 Punkt 9 als 
Ersatz für „Überbaute Grundstücke“ den Text „Einziehung des öffentlichen Feld- und Waldwe-
ges Nr. F 134 „Eichelgartenweg“ Flst. 2035“. Im Übrigen ist die Kopfzeile der Begründung zum 
Flächennutzungsplan durchgehend mit „13. Änderung des Flächennutzungsplanes Begründung 
Stand: 29.03.2017“ zu texten. 
 
Der Stadtrat Dinkelsbühl billigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit in-
tegriertem Grünordnungsplan - Sondergebiet „Ellwanger Straße“, die Begründung, den Um-
weltbericht mit saP und die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl mit 
der Begründung (Anlagen 01 – 05) mit den beschlossenen Änderungen und Ergänzungen je-
weils in der Fassung vom 29.03.2017 sowie das Lärmschutzgutachten i.d.F. vom 30.03.2017 
(Anlage 6) 
 
Der Stadtrat beschließt die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB (Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan mit der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren) bei 
gleichzeitiger Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
2 BauGB durchzuführen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind von 
den gefassten Beschlüssen zu unterrichten und über Ort und Dauer der Öffentlichen Auslegung 
zu informieren. Bei der Bekanntmachung ist darauf aufmerksam zu machen, dass folgende 
Stellungnahmen zu umweltrelevanten Aspekten, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bei der Stadt Dinkelsbühl 
eingegangen sind, vorliegen: Bayerischer Bauernverband (Hinweise / Anregungen zur geplan-
ten Eingrünung), Landratsamt Ansbach (Hinweise / Anregungen zu evtl. vorhandenen Altlasten, 
Landratsamt Ansbach, Naturschutz: Hinweise zu artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnah-
men, Festlegung CEF-Maßnahmen, Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
sowie Grünordnung und Ausgleichsflächen) und Regierung von Mittelfranken (Hinweise / Anre-
gungen zur Eingriffsregelung und zu vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen). 
 
Im Weiteren wird die Einziehungsverfügung (Anlage 07), sowie der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan (VEP) lt. Anlage 08 in der Fassung vom 23.02.2017, ausgearbeitet vom Büro W. 
Heller, vom Stadtrat der Stadt Dinkelsbühl bestätigt. 
 
 
 
 
Dinkelsbühl, den 06.04.2017 
Stadtrat 
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Dr. Christoph Hammer    Bettina Schneider 
Oberbürgermeister    Schriftführerin 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 06.04.2017 
 

Vorlagen-Nr.: 3/019/2017 

Berichterstatter: Wüstner, Klaus 

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungs-plan 
für das Sondergebiet "Ellwanger Straße" mit 13. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes - Billigung der Planentwürfe i.d.F. vom 29.03.2017 - und 
Auftrag zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Be-
teiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Mit Beschluss des Stadtrates vom 27.01.2016 (nach Vorlage eines Antrages des Vorhabenträ-
gers „DHM – Erschließungsgesellschaft vom 19.01.2016) wurden die Weichen für einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan an der Ellwanger Straße gestellt. 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 30.11.2016 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
integriertem Grünordnungsplan Sondergebiet „Ellwanger Straße“ und dazu die 13. Änderung des 
Flächennutzungsplanes zur Aufstellung beschlossen. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung in 
der Fränkischen Landeszeitung (lokaler Teil) vom 13.12.2016 wurde die Öffentlichkeit zur Beteili-
gung an der Bauleitplanung eingeladen. Die Entwürfe dazu lagen mit Begründungen und Um-
weltbericht zur Vorinformation vom 27.12.2016 bis einschließlich 27.01.2017 aus. Informiert wur-
den auch die Behörden, die sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbargemeinden.  
 
Sowohl die Stellungnahmen aus der Bürgerschaft als auch Stellungnahmen von Seiten der Be-
hörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden wurden in der 
Sitzung des Stadtrates am 22.02.2017 behandelt.  
 
Aus der Bürgerschaft gingen während der frühzeitigen Beteiligung 13 Stellungnahmen ein. Der 
Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.02.2017 die vorgebrachten Einwendungen und Bedenken, 
hinreichend gewürdigt, sowie die privaten und öffentlichen Belange gegenseitig und untereinan-
der abgewogen. Die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen wurden in einem gerechten 
Ausgleich und in ein ausgewogenes Verhältnis zu den Allgemeininteressen gebracht.  
 
In der gleichen Zeit wie die Bürger wurden auch die Träger öffentlicher Belange gehört. Von den 
informierten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange haben sich der Bayerische 
Bauernverband, das Landratsamt Ansbach, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
die Regierung von Mittelfranken, das Wasserwirtschaftsamt Ansbach und die Deutsche Telekom 
GmbH in Form von Bedenken, Hinweisen und mit Bitten um Berücksichtigung ihrer Belange ge-
äußert. Weitere 15 Behörden haben erklärt, dass sie keine Einwendungen haben. Der Stadtrat 
hat in seiner Sitzung am 22.02.2017 die vorgebrachten Einwendungen und Bedenken, hinrei-
chend gewürdigt, sowie die verschiedenen Belange gegenseitig und untereinander abgewogen. 
Die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen wurden in einem gerechten Ausgleich und in ein 
ausgewogenes Verhältnis zu den Allgemeininteressen gebracht. 
 
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde nach der vorgenommenen Abwä-
gung in der Fassung vom 22.02.2017 gebilligt und es wurde auch die öffentliche Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 2 BauGB in Auftrag gegeben. Der Stadtrat hat in die-
sem Zusammenhang bestimmt, dass die Auslegung erst vorzunehmen ist, wenn das inzwischen 
in Auftrag gegebene Lärmschutzgutachten vorliegt – dieses sollte dann Teil der auszulegenden 
Unterlagen sein. 

Anlage 01 zur Beschlussvorlage für den 06.04.2017 Ö  1Ö  1
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Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Nr. 01) (= Gegenstand des Planent-
wurfes vom 29.03.2017) 

• Berücksichtigung einer Lärmkontingentierung 
 
Die schallschutztechnische Untersuchung, angefertigt vom Ingenieurbüro Sorge, wurde nach 
dem Stadtratsbeschluss vom 22.02.2017 in der Ausfertigung vom 09.03.2017 vorgelegt, wurde 
dann am 17.03.2017 geändert und liegt zwischenzeitlich i. d. F. vom 30.03.2017 vor. Nachdem 
sich die schallimmissionsschutztechnische Untersuchung des Ingenieurbüros für Bauphysik 
Wolfgang Sorge GmbH & Co. KG, Nürnberg, Berichte 13291.1/13291.1a/13291.1b vom 
09.03.2017/17.03.2017/30.03.2017 aber nicht nur auf Feststellungen beschränkt, sondern eine 
konkrete Empfehlung und Auflage mit dem Ziel der Ergänzung bei den Festsetzungen im Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan zum Inhalt hat, hat das Planungsbüro Heller den Planentwurf 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan entsprechend überarbeitet und die vorgeschlagenen 
Lärmkontingente lt. Lärmschutzgutachten übernommen. 
 
Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Nr. 02) (= Gegenstand des Planent-
wurfes vom 29.03.2017) 

• Einziehung des Eichelgartenweges (F 134) als öffentlicher Feld- und Waldweg 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan hat die Überplanung des öffentlichen Feld- und Waldwe-
ges mit der Bestandsverzeichnis-Nummer F 134 zum Inhalt. Damit diese Überplanung im Bereich 
dieses Weges umgesetzt und wirksam werden kann, bedarf es der Einziehung (Entwidmung) des 
Feld- und Waldweges als öffentlicher Weg im Sinne des Art. 8 Abs. 1 und 5 i.V. mit Art. 6 Abs. 3 
und 7 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG). Demnach kann die Stadt Dinkelsbühl 
die Einziehung des Feldweges mit Wirkung der vorgesehenen Sperrung im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens verfügen, wenn die Stadt als Träger der Straßenbaulast das dingliche Recht 
hat, über das dem Weg dienende Grundstück zu verfügen. Letzteres ist der Fall – die Einziehung 
kann daher verfügt werden. Die Einziehung wird mit einer Einzelverfügung vom 29.03.2017 (vgl. 
Anlage 07) und mit den Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes vom 29.03.2017 im Plan, 
der Legende und der textlichen Festsetzung unter Ziffer 4.4 dokumentiert. Damit nicht nur der 
durch das Projekt überplante Teil, sondern auch noch ein kleiner Rest und damit der ganze Weg 
eingezogen werden kann, berücksichtigt der neue Planentwurf vom 29.03.2017 eine geringfügige 
Erweiterung des Geltungsbereiches und damit die Einbeziehung der bisher nicht überplanten 
Restfläche von Flst.Nr. 2035 Gemarkung Dinkelsbühl. Die Erweiterung des Geltungsbereiches 
bzw. die Einbeziehung einer Teilfläche von Flst.Nr. 2035 zwischen dem Sondergebiet und dem 
Alten Postweg (F 135 – Flst. 2026 Gmkg. Dinkelsbühl) ist daher aufzustellen. Die Einziehung des 
Weges wird damit begründet, dass der Eichelgartenweg bereits vor der Überplanung jegliche 
Verkehrsbedeutung verloren hat und dass die Einziehung zur Umsetzung des Sondergebietes 
aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls erfolgt. 
 
Die Verwaltung legt den überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ell-
wanger Straße“ mit der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründungen, 
Umweltbericht und spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung (saP) als gesonderter Teil der Be-
gründung jeweils i. d. F. vom 29.03.2017 sowie die schallschutztechnische Untersuchung vom 
30.03.2017 zur Beschlussfassung vor. 
 
Zum weiteren Verfahren bedarf es zunächst der Billigung der aufgestellten und geänderten Plan-
entwürfe (29.03.2017) mit der Bezeichnung „Ellwanger Straße“ durch den Stadtrat, der öffentli-
chen Auslegung auf die Dauer eines Monats und hernach eines Satzungs- bzw. Feststellungsbe-
schlusses. 
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Anlagen 
1 Bebauungsplanentwurf i. d. F. vom 29.03.2017 – Anlage 01 (Verkleinerung) 
1 Begründung – Anlage 02 – Stand: 29.03.2017 
1 Flächennutzungsplan – 13. Änderung i. d. F. vom 29.03.2017 – Anlage 03 (Verkleinerung) 
1 Begründung – Anlage 04 – Stand: 29.03.2017 
1 Umweltbericht mit saP i. d. F. vom 29.03.2017 - Anlage 05 
1 Schallschutzgutachten i. d. F. vom 30.03.2017 - Anlage 06 
1 Einziehungsverfügung – Anlage 07 – Stand: 29.03.2017 
1 Vorhaben- und Erschließungsplan – Anlage 08 – Stand: 23.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Der Stadtrat hat die in der Abwägungstabelle (Anlage 01 zum Beschluss des Stadtrates i.S. Son-
dergebiet Ellwanger Straße und 13. Änd. des Flächennutzungsplanes – Behandlung der Einwen-
dungen, Billigung und öffentliche Auslegung vom 22.02.2017) aufgelisteten Bedenken, Anregun-
gen und Einwände in einer Gegenüberstellung bereits behandelt, abgewogen und beantwortet. 
Die Abwägung und die Antworten waren Bestandteil des Beschlusses vom 22.02.2017. 
 
Der Stadtrat übernimmt die Empfehlungen der schallschutztechnischen Untersuchung des Inge-
nieurbüros Sorge i.d.F. vom 30.03.2017 (Anlage) und billigt damit den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan mit planerischen und textlichen Festsetzungen hinsichtlich einer Lärmkontingentie-
rung in der Fassung vom 29.03.2017. Gegenstand des neuen Planentwurfes vom 29.03.2017 ist 
außerdem die Einziehungsverfügung vom 29.03.2017 (vgl. Anlage 07 – sowie die planerischen 
und textlichen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan i.d.F. vom 29.03.2017). 
Gleichzeitig mit dem Beschluss wird die Erweiterung des Geltungsbereiches hinsichtlich der 
Restfläche von Flst.Nr. 2035 Gemarkung Dinkelsbühl und damit zwischen der öffentlichen Grün-
fläche der nördlichen Baugebietseingrenzung und dem Alten Postweg aufgestellt. 
 
Gegenstand der heutigen Beschlussfassung ist auch eine Ergänzung der textlichen Festsetzun-
gen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan unter Ziffer 1.1 Art der baulichen Nutzung, indem 
dass bei den zugelassenen Nutzungen nach dem Wort „Büroräume“ auch das „Wohnen“ (für die 
Außenstelle der Landesfinanzschule) eingefügt wird. Außerdem soll zu Ziffer 1.5 Schallimmissi-
onsschutz nicht allein auf den Bereich 1329.1 vom 09. März 2017 des Ingenieurbüros Sorge hin-
gewiesen sein, sondern auch auf die Änderungen durch Bericht 13291.1a vom 17.03.2017 sowie 
die 2. Änderung (Bericht 13291.1b) vom 30.03.2017. Bei der Begründung zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan ist in der Kopfzeile nicht nur das aktuelle Datum „Stand: 29.03.2017“ (gilt für 
alle Seiten) zu berücksichtigen, sondern auf Seite 2 Punkt 9 als Ersatz für „Überbaute Grundstü-
cke“ den Text „Einziehung des öffentlichen Feld- und Waldweges Nr. F 134 „Eichelgartenweg“ 
Flst. 2035“. Im Übrigen ist die Kopfzeile der Begründung zum Flächennutzungsplan durchgehend 
mit „13. Änderung des Flächennutzungsplanes Begründung Stand: 29.03.2017“ zu texten. 
 
Der Stadtrat Dinkelsbühl billigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit inte-
griertem Grünordnungsplan - Sondergebiet „Ellwanger Straße“, die Begründung, den Umweltbe-
richt mit saP und die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl mit der 
Begründung (Anlagen 01 – 05) mit den beschlossenen Änderungen und Ergänzungen jeweils in 
der Fassung vom 29.03.2017 sowie das Lärmschutzgutachten i.d.F. vom 30.03.2017 (Anlage 6) 
 
Der Stadtrat beschließt die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB (Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan mit der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren) bei 
gleichzeitiger Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 
2 BauGB durchzuführen. 
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Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind von 
den gefassten Beschlüssen zu unterrichten und über Ort und Dauer der Öffentlichen Auslegung 
zu informieren. Bei der Bekanntmachung ist darauf aufmerksam zu machen, dass folgende Stel-
lungnahmen zu umweltrelevanten Aspekten, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB bei der Stadt Dinkelsbühl einge-
gangen sind, vorliegen: Bayerischer Bauernverband (Hinweise / Anregungen zur geplanten Ein-
grünung), Landratsamt Ansbach (Hinweise / Anregungen zu evtl. vorhandenen Altlasten, Land-
ratsamt Ansbach, Naturschutz: Hinweise zu artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen, 
Festlegung CEF-Maßnahmen, Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität sowie 
Grünordnung und Ausgleichsflächen) und Regierung von Mittelfranken (Hinweise / Anregungen 
zur Eingriffsregelung und zu vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen). 
 
Im Weiteren wird die Einziehungsverfügung (Anlage 07), sowie der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan (VEP) lt. Anlage 08 in der Fassung vom 23.02.2017, ausgearbeitet vom Büro W. Hel-
ler, vom Stadtrat der Stadt Dinkelsbühl bestätigt. 
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1. Aufgabenstellung 
 

Die Stadt Dinkelsbühl plant die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes „Ellwanger Straße“. Im Geltungsbereich ist die Errichtung eines Kino-

centers mit mehreren Gastronomieeinheiten, eines Hotels, zweier Schulungszen-

tren von Automobilfirmen sowie eines Schulungs- und Konferenzzentrums geplant. 

 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die vom Plangebiet ausgehenden Geräusch-

immissionen zu untersuchen und gemäß den anzuwendenden Regelwerken zu 

beurteilen. Da zum Betrieb der einzelnen Nutzungen zum überwiegenden Teil nur 

vorläufige Angaben vorliegen, werden im Rahmen der vorliegenden schalltechni-

schen Untersuchung maximal zulässige Schallemissionskontingente gemäß  

DIN 45691 ermittelt. Anschließend wir vorab geprüft, ob die ermittelten Schall-

emissionskontingente für den Betrieb der geplanten Nutzungen voraussichtlich 

ausreichend sein werden. Der abschließende Nachweis der Einhaltung der Schall-

emissionskontingente ist später im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 

 

Zusätzlich werden die Auswirkungen des Planungsvorhabens auf die Immissions-

situation für Verkehrsgeräusche im Umfeld untersucht und beurteilt. 

 

Im vorliegenden Bericht werden die Voraussetzungen und Ergebnisse der schall-

technischen Untersuchungen zur Bauleitplanung zusammengefasst und es wer-

den schalltechnische Hinweise und Empfehlungen für die weitere Planung erar-

beitet. 

 

 

2. Bearbeitungsunterlagen 
 

Für die schallimmissionsschutztechnische Bearbeitung standen die nachstehen-

den, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten bzw. in seinem Namen eingehol-

ten, Unterlagen und Daten zur Verfügung: 

 

- Bebauungsplan Sondergebiet „Ellwanger Straße“ (Entwurf);   

Stand 20. Februar 2017; Verfasser: Ingenieurbüro Heller, Herrieden 

- Geplante 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Dinkelsbühl; 

Stand 30. November 2016; Verfasser: Ingenieurbüro Heller, Herrieden 
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- Angaben der Stadt Dinkelsbühl (vertreten durch Herrn Wüstner) zu Gebiets-

ausweisungen im Umfeld (E-Mails vom 28. Februar 2017) 

- Angaben des Planungsbüros ATB Breitenbücher Architekten GmbH zu den ge-

planten Nutzungen im Plangebiet in mehreren E-Mails im Zeitraum  

16. Januar bis 24. Februar 2017 

- Planunterlagen des Kino- und Gastronomiekomplexes (Flächenpläne Erdge-

schoss und Obergeschoss, 3D-Ansichten, Schnitte); Planverfasser: ATB Brei-

tenbücher Architekten GmbH, Dinkelsbühl; Planstand 6. Februar 2017; erhalten 

per E-Mail am 10. Februar 2017 

- Planunterlagen und Angaben zum Parkhaus (Grundrisse, 3D-Ansichten, 

Schnitt); Planverfasser: Goldbeck Ost GmbH, Erlangen; Planstand  

6. Februar 2017; erhalten per E-Mail durch ATB Breitenbücher Architekten 

GmbH am 24. Februar 2017 

- Planunterlagen zum Schulungszentrum SEAT (Grundrisse, Ansichten, Schnit-

te); Planverfasser: Planungs-Ring.de GmbH, Wolfsburg; Planstand  

4. Dezember 2016; erhalten per E-Mail durch ATB Breitenbücher Architekten 

GmbH am 3. Februar 2017 

- Planunterlagen zum Schulungszentrum Fiat-Chrysler (Grundrisse, Ansichten, 

Schnitte); Planverfasser: ATB Breitenbücher Architekten GmbH, Dinkelsbühl; 

Planstand 28. September 2016; erhalten per E-Mail durch ATB Breitenbücher 

Architekten GmbH am 3. Februar 2017 

- Auswertung einer Verkehrserhebung der Stadt Dinkelsbühl vom  

4. November 2014; erhalten per E-Mail durch ATB Breitenbücher Architekten 

GmbH am 26. Januar 2017 

- Straßenverkehrsdaten der Straßenverkehrszählung SVZ 2010 für die Staats-

straße St 2220 und die Kreisstraße AN45; Internetabfrage aus dem Bayeri-

schen Straßeninformationssystem BaySIS am 6. März 2017 

- Erkenntnisse eines Ortstermins am 4. April 2016 
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3. Regelwerke und Veröffentlichungen 
 

Der schallimmissionsschutztechnischen Bearbeitung liegen die nachstehenden 

Regelwerke und Veröffentlichungen zugrunde: 

 

- DIN 18005, Ausgabe Juli 2002  

- Schallschutz im Städtebau -   

Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 

- Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe Mai 1987  

- Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung -  

- DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, Ausgabe Dezember 2006 

- 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)  

vom 26. August 1998, gültig seit 1. November 1998 

- 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990,   

geändert am 18. Dezember 2014 

- DIN ISO 9613-2:1999-10  

Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien -  

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 

- Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage 2007 

„Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omni-

busbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen“ 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Schriftenreihe Heft 89, Augsburg 2007 

- VDI 2571:1976-08 (zurückgezogen seit 2006-10) 

Schallabstrahlung von Industriebauten 

- VDI 3760:1996-02 

Berechnung und Messung der Schallausbreitung in Arbeitsräumen 

- „Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung - Teil 2: Abschätzung 

der Verkehrserzeugung“; Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswe-

sen, Wiesbaden; 2000 (Nachdruck 2005) 
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4. Immissionsorte und Anforderungen 
 

4.1 Immissionsorte 
 

Die von Gewerbegeräuschimmissionen aus dem Plangebiet des Bebauungsplanes 

„Ellwanger Straße“ am stärksten betroffenen Immissionsorte mit Wohnnutzungen 

liegen östlich und südöstlich des Plangebietes im unbeplanten Außenbereich. 

Gemäß Flächennutzungsplan liegen die Immissionsorte in einem Mischgebiet. 

Südlich des Plangebietes befindet sich ein Möbel- und Einrichtungshaus ohne 

Wohnnutzung ebenfalls im unbeplanten Außenbereich. Das Grundstück ist im Flä-

chennutzungsplan ohne Gebietsausweisung. 

 

Südwestlich des Plangebietes ist im Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl 

ein Mischgebiet sowie weiter südlich angrenzend ein Wohngebiet gekennzeichnet. 

Das Gelände ist derzeit noch unbebaut und in landwirtschaftlicher Nutzung. 

Gemäß Angaben des Stadt Dinkelsbühl (vertreten durch Herrn Wüstner) handelt 

es sich um Flächen, welche für eine Erweiterung des bestehenden Plangebietes 

„Gaisfeld III“ vorgesehen sind. Im Bebauungsplan „Gaisfeld III“ ist an der nord-

westlichen Grenze des Geltungsbereiches vermerkt „Erweiterung im nächsten Ab-

schnitt Gaisfeld IV“. Hierzu liegt nach Angaben von Herrn Wüstner jedoch noch 

keinerlei verfestigte Planung vor. 

Die Immissionssituation im genannten Bereich wird im Rahmen der vorliegenden 

schalltechnischen Untersuchung ermittelt und informativ dargestellt. Die Stadt Din-

kelsbühl hat im Rahmen der Bauleitplanung zu entscheiden, ob gegebenenfalls 

Einschränkungen des Plangebietes „Ellwanger Straße“ zum Schutz eines mögli-

chen künftigen Baugebietes „Gaisfeld IV“ festgesetzt werden sollen oder ob mögli-

che Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen einer späteren Bauleitplanung für ein 

Baugebiet „Gaisfeld IV“ ermittelt und festgesetzt werden sollen. 

 

Die Lage des Plangebietes und der Immissionsorte zeigt Anlage 1. Einen Auszug 

aus der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Lage des mögli-

chen künftigen Plangebietes „Gaisfeld IV“ der Stadt Dinkelsbühl zeigt Anlage 2. 
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In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung werden folgende Immissions-

orte berücksichtigt: 

 

Immissionsort Bezeichnung / 
Berechnungsaufpunkt 

Gebiets-
einstufung 

IO 1 
Wohngebäude  
Ellwanger Straße 12 (Flur-Nr. 2057/8),  
Berechnungsaufpunkt Südwest-Fassade, EG bis 1. OG 

Mischgebiet 1) 

IO 2 
Wohngebäude  
Ellwanger Straße 12b (Flur-Nr. 2057/9),  
Berechnungsaufpunkt Nordwest-Fassade, EG bis 1. OG 

Mischgebiet 1) 

IO 3 
Wohn- und Geschäftsgebäude (Motorradhandel) 
Ellwanger Straße 15 (Flur-Nr. 1852/1),  
Berechnungsaufpunkt Nordwest-Fassade, EG bis 1. OG 

Mischgebiet 1) 

IO 4 
Geschäftsgebäude (Möbel- und Einrichtungshaus) 
Ellwanger Straße 25 (Flur-Nr. 1857/3),  
Berechnungsaufpunkt Nord-Fassade, EG 

Unbeplanter 
Außenbereich 1) 

(Mischgebiet) 

Informativ (keine verfestigte Planung vorliegend) 

IO 5 Nächstgelegene Grenze des im FNP gekennzeichneten  
Mischgebietes südwestlich des Plangebietes Mischgebiet 1) 

IO 6 Nächstgelegene Grenze des im FNP gekennzeichneten  
Wohngebietes südlich des Plangebietes 

Allgemeines 
Wohngebiet 1) 

1) gemäß Flächennutzungsplan der Stadt Dinkelsbühl 
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4.2 Anforderungen 
 

4.2.1 Anforderungen für Gewerbegeräusche 

 

4.2.1.1 Anforderungen gemäß DIN 18005 

 

Gemäß DIN 18005 sind für Gewerbegeräusche folgende Anforderungen zu beach-

ten: 

 

Gebietsausweisung 
 

Orientierungswert gemäß DIN 18005 
LOW in dB(A) 

 tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)  

Mischgebiet (MI) 60 45 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 

 

Die DIN 18005 verweist bezüglich der Beurteilung von Geräuschimmissionen 

durch Gewerbebetriebe auf die Regelungen der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm - TA Lärm.  

 

 

4.2.1.2 Anforderungen gemäß TA Lärm 

 

Gemäß TA Lärm sind an den im Abschnitt 4.1 genannten Immissionsorten die fol-

genden Anforderungen zu beachten: 

 

Gebietsausweisung 
 

Immissionsrichtwert 
gemäß TA Lärm 

LIRW in dB(A) 

Spitzenpegelkriterium 
gemäß TA Lärm 
Lmax,zul in dB(A) 

 tags 
6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr 

nachts 1) 
22.00 Uhr bis  

6.00 Uhr 

tags 
6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr 

nachts 
22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr 

Kern-, Dorf- und Mischgebiet (MI) 60 45 90 65 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 2) 40 85 60 

1) Beurteilung der vollen Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel 
2) Berücksichtigung eines Ruhezeitenzuschlages gemäß Ziffer 6.5 TA Lärm 
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Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm gelten für die Summe aller auf einen Im-

missionsort einwirkenden Geräusche von Anlagen. Im vorliegenden Fall wirken auf 

die Immissionsorte im Beurteilungszeitraum tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) Geräu-

sche bestehender Gewerbebetriebe (z. B. Motorradhandel und Möbel- und Einrich-

tungshaus an der Ellwanger Straße) ein und werden als Vorbelastung berücksich-

tigt.  

 

Zur Berücksichtigung der Vorbelastung im Beurteilungszeitraum tags (6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr) werden für den Bebauungsplan „Ellwanger Straße“ an den Immissions-

orten vorsorglich Immissionsrichtwertanteile angesetzt werden, welche die oben 

genannten Immissionsrichtwerte tags der TA Lärm um mindestens DL  =  6 dB 

unterschreiten. 

 

Im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) ist nach den Erkenntnis-

sen eines Ortstermins keine Vorbelastung zu berücksichtigen, so dass ein Aus-

schöpfen des Immissionsrichtwertes nachts der TA Lärm als zulässig erachtet 

wird. 

 

Zusammenfassend werden für das Planungsvorhaben der Stadt Dinkelsbühl fol-

gende Immissionsrichtwertanteile und Spitzenpegelkriterien angesetzt: 

 

Immissionsorte 
 

Immissionsrichtwertanteil  
gemäß B-Plan bzw. TA Lärm 

LIRWA in dB(A) 

Spitzenpegelkriterium 
gemäß TA Lärm 
Lmax,zul in dB(A) 

 tags 
6.00 Uhr bis  

22.00 Uhr 

nachts 1) 
22.00 Uhr bis  

6.00 Uhr 

tags 
6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr 

nachts 
22.00 Uhr bis  

6.00 Uhr 

IO 1 - MI 54 45 90 65 

IO 2 - MI 54 45 90 65 

IO 3 - MI 54 45 90 65 

IO 4 - MI 54 45 90 65 

IO 5 - MI 54 45 90 65 

IO 6 - WA 49 40 85 60 
 

1) Beurteilung der vollen Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel 
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4.2.1.3 Ermittlung von Planwerten für die Geräuschkontingentierung 

 

Für das Plangebiet ist die Festsetzung eines Sondergebietes mit fünf Teilflächen 

(SO Zone 1 bis SO Zone 5) geplant.  

 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Festsetzung von 

Schallemissionskontingenten nach DIN 45691:2006-12 empfohlen (vergleiche 

hierzu Abschnitt 6.1). Für die Geräuschkontingentierung ist die Festlegung von 

Planwerten erforderlich. Die Planwerte geben die maximal mögliche Zusatzbelas-

tung der Immissionsorte durch Gewerbegeräuschimmissionen aus dem Plangebiet 

wieder. Die Planwerte werden gebildet aus den Orientierungswerten der  

DIN 18005 (vergleiche Abschnitt 4.2.1.1) unter Berücksichtigung von gegebenen-

falls vorhandenen Vorbelastungen.  

 

Sie entsprechen damit den vorstehend genannten Immissionsrichtwertanteilen 

gemäß TA Lärm: 

 

Immissionsort 
 

Orientierungswert  
gemäß DIN 18005  

LOW in dB(A) 

Planwert für die Geräuschkontin-
gentierung gemäß DIN 45691  

LPl in dB(A) 

 tags  
(6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr)  

tags  
(6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr)  

IO 1 - MI 60 45 54 45 

IO 2 - MI 60 45 54 45 

IO 3 - MI 60 45 54 45 

IO 4 - MI 60 45 54 45 

IO 5 - MI 60 45 54 45 

IO 6 - WA 55 40 49 40 
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4.2.2 Anforderungen für Verkehrsgeräusche 

 

Aufgrund des Neubaus öffentlicher Straßen im Plangebiet ist zu prüfen, ob die An-

forderungen der 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) erfüllt sind. Die Immissionsgrenzwerte der 

16. BImSchV betragen: 

 

Gebietsausweisung Immissionsgrenzwert LIGW in dB(A) 

 tags 
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

nachts 
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 64 54 

 

Das Planvorhaben verursacht auch zusätzliche Straßenverkehre auf bestehenden 

öffentlichen Straßen. Im Rahmen der Bauleitplanung ist zu prüfen, ob das Plan-

vorhaben die Immissionssituation für Verkehrsgeräusche an den Immissionsorten 

im Umfeld des Plangebietes wesentlich verändert. Gemäß der 16. BImSchV liegt 

eine wesentliche Änderung vor, wenn die vorhandenen Immissionen für Verkehrs-

geräusche um mindestens  DL  =  3 dB 

(bzw. rechnerisch um mindestens  DL  =  2,1 dB) 

erhöht werden.  

 

 

5. Beschreibung der Planung 
 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Ellwanger  

Straße“ liegt am westlichen Ortsrand der Stadt Dinkelsbühl außerhalb der Stadt-

mauer im Kreuzungsbereich der Ellwanger Straße, der Kreisstraße AN 45 und der 

Staatsstraße St 2220. 

 

Im Plangebiet sind folgende Nutzungen geplant: 

 

- Schulungs- und Konferenzzentrum 

- Schulungszentrum der Firma SEAT Automobile 

- Schulungszentrum der Firma Fiat-Chrysler Automobile (FCA) 

- Hotel mit bis zu 150 Zimmern 









13291.1b - 13 - 

- Kino-Komplex mit 8 Kinosälen und insgesamt 744 Sitzplätzen 

- Gastronomiekomplex mit 5 Gastronomieeinheiten (zusammen ca. 1.590 m² 

Nutzfläche) 

- Errichtung eines Parkhauses mit ca. 530 Stellplätzen 

Eine Übersicht über das Plangebiet mit den genannten Nutzungen zeigt Anlage 3. 

Zu den einzelnen Nutzungen liegen derzeit nur vorläufige Betriebsdaten vor. Fol-

gende schalltechnisch relevante Punkte sind zum Planungsstand März 2017 noch 

ungeklärt: 

 

- Die Art der gastronomischen Nutzungen steht noch nicht fest. Damit kann der-

zeit keine detaillierte Abschätzung der zu erwartenden Innenpegel in den Gast-

räumen und der Schallabstrahlung nach außen über die Außenbauteile (insbe-

sondere Glasflächen) durchgeführt werden. Zu Freischankflächen der Gastro-

nomie und zur Nutzung der Dachterrasse des Kinobetriebes liegen nur über-

schlägige Angaben vor. 

- Angaben zu technischen Anlagen (Lüftungen, Kühlaggregate, etc.) liegen der-

zeit für keine der geplanten Nutzungen vor. 

- Zu Art und Umfang von Anlieferungen per Lkw liegen für alle Nutzungen nur 

überschlägige Angaben vor. 

- Ein Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan liegt nicht vor. Die Anzahl der zu 

erwartenden Pkw-Fahrverkehre auf den ebenerdigen Parkplätzen und im Park-

haus kann daher nur überschlägig geschätzt werden. 

- Eine Ausführungsplanung des Parkhauses liegt nicht vor. Bekannt sind lediglich 

die ungefähre Anzahl der Stellplätze, die Lage der Zufahrten und die geplante, 

vollständig offene Gestaltung der Fassade. Die vorgelegten Planunterlagen sol-

len nach Angaben des Planungsbüros Breitenbücher jedoch nur als exempla-

risch angesehen werden. Zur Verteilung der Stellplätze im Parkhaus auf die im 

Plangebiet vorgesehenen Nutzungen liegen nur überschlägige Angaben vor 

(ca. 300 Stellplätze für Kinobetrieb und Gastronomie, ca. 150 Stellplätze für Ho-

telbetrieb). 
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6. Geräuschkontingentierung 
 

6.1 Vorgehensweise 
 

Aufgrund der noch unvollständigen Angaben zu den vorgesehenen Nutzungen ist 

eine detaillierte Prognose gemäß TA Lärm für die Gesamtheit der Nutzungen im 

Plangebiet derzeit nur eingeschränkt möglich. Aus fachtechnischer Sicht wird da-

her empfohlen, den einzelnen Teilflächen des Plangebietes im Rahmen der Auf-

stellung des Bebauungsplanes „Ellwanger Straße“ Schallemissionskontingente 

gemäß DIN 45691 zuzuweisen.  

 

Hierdurch wird auch eine schalltechnische Gliederung des Gebietes ermöglicht. 

Insbesondere können den Flächen „Kino und Gastronomie“ sowie „Parkhaus“ im 

Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) höhere Schallemissionskon-

tingente zugewiesen werden. Den Flächen für Schulungszentren sollten nachts 

nur geringe Schallemissionskontingente zugewiesen werden, da diese voraus-

sichtlich nicht benötigt werden und auf diese Weise eine schalltechnische Puffer-

zone zur östlich angrenzenden Wohnbebauung geschaffen werden kann. Im Zuge 

der Baugenehmigungsverfahren ist für jedes Bauvorhaben der Nachweis der Ein-

haltung der jeweiligen Schallemissionskontingente tags und nachts zu erbringen. 

 

Im vorliegenden Fall wird empfohlen, Schallemissionskontingente nur für das öst-

lich, südlich und südwestlich angrenzende Umfeld des Plangebietes festzusetzen. 

Es wird eine Untergliederung dieses Bereiches in zwei Sektoren A und B empfoh-

len, um eine eventuell geplante Ausweitung des Baugebietes „Gaisfeld“ zu be-

rücksichtigen. 

In nordwestlicher und nördlicher Richtung ist eine Festsetzung von Schallemissi-

onskontingenten aus fachtechnischer Sicht nicht erforderlich, da im Umkreis von 

ca. einem Kilometer nur landwirtschaftlich genutzte Flächen angrenzen. 

 

Das Verfahren der Geräuschkontingentierung sowie die Anwendung der Schall-

emissionskontingente im Genehmigungsverfahren ist seit 2006 in der DIN 45691 

geregelt. Bei der Ermittlung der Schallemissionskontingente erfolgt die Berech-

nung gemäß DIN 45691 unter Vernachlässigung von Bodendämpfung, Bewuchs, 

Bebauung und Luftabsorption und mit einem Raumwinkelmaß von  K  =  0 dB. 
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Hinweis: 

Der Begriff „Emissionskontingent“ ist in der DIN 45691 definiert und entspricht der 

früher üblichen Bezeichnung „immissionswirksamer, flächenbezogener Schallleis-

tungspegel (IFSP)“. 

 

Zur Definition der Himmelsrichtungen, in welcher die ermittelten Schallemissions-

kontingente gelten, müssen ein Bezugspunkt und räumliche Sektoren definiert 

werden. Der Bezugspunkt sowie der Richtungssektor sind in die Planzeichnung 

des Bebauungsplanes aufzunehmen. Außerdem müssen die Bezugsflächen, auf 

die sich die Schallemissionskontingente beziehen, in der Planzeichnung gekenn-

zeichnet werden. 

 

Innerhalb des Plangebietes wird empfohlen, die Teilfläche „SO Zone 2 - Parkhaus 

und Kino mit Gastronomie“ schalltechnisch weiter zu gliedern. Zum einen weicht 

das Emissionsverhalten des Parkhauses vom Rest der Nutzungen in dieser Teil-

fläche (Kino und Gastronomiekomplex mit ebenerdigem Parkplatz) ab. Zum ande-

ren wird im Falle getrennter Baugenehmigungsverfahren des Kino- und Gastrono-

miekomplexes und des Parkhaus der Nachweis der Einhaltung der Schall-

emissionskontingente vereinfacht. In der folgenden Geräuschkontingentierung 

werden dem nördlichen und dem südlichen Teil der Teilfläche daher jeweils eigen-

ständige Schallemissionskontingente tags und nachts zugewiesen. 
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6.2 Schallemissionskontingente gemäß DIN 45691 
 

Für die vom Plangebiet des Bebauungsplanes „Ellwanger Straße“ ausgehenden 

Gewerbegeräusche werden die folgenden Schallemissionskontingente empfohlen: 

 

Gebiet bzw. Teilfläche 
 

Emissionskontingent gemäß DIN 45691 
LEK in dB 

 tags  
(6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) 

 Sektor A Sektor B Sektor A Sektor 
B 

SO Zone 1 - Schulungs- und Konferenz-
zentrum 

58 58 45 45 

SO Zone 2 - Kino/Gastro  60 60 51 54 

SO Zone 2 - Parkhaus 60 60 58 60 

SO Zone 3 - Schulungszentrum  (Firma SEAT) 58 58 45 45 

SO Zone 4 - Hotel 58 58 45 45 

SO Zone 5 - Schulungszentrum  
(Firma Fiat-Chrysler) 

58 58 45 45 

 

Die Bezugsflächen sowie die Richtungssektoren, auf die sich die oben genannten 

Schallemissionskontingente beziehen, sind in der Anlage 4 dargestellt. 

 

  



13291.1b - 17 - 

6.3 Berechnungsergebnisse gemäß DIN 45691 
 

Für die vom Plangebiet des Bebauungsplanes „Ellwanger Straße“ ausgehenden 

Geräuschimmissionen errechnen sich auf der Basis der unter Abschnitt 6.2 ge-

nannten Schallemissionskontingente gemäß DIN 45691 folgende Immissionskon-

tingente: 

 

Immissionsort Berechnetes  
Immissionskontingent 

LIK in dB 

Planwert  
gemäß DIN 45691  

LPl  in dB 

tags  
6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr 

nachts  
22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr 

tags  
6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr 

nachts  
22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr 

IO1 - MI 53 43 54 45 

IO2 - MI 52 42 54 45 

IO3 - MI 49 40 54 45 

IO 4 - MI 53 45 54 45 

IO 5 - MI 49 44 54 45 

IO 6 - WA 45 40 49 40 

 

Die Dokumentation der Berechnungen in den Anlagen 5 bis 7 beigefügt. 

 

 

6.4 Beurteilung gemäß DIN 18005 
 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die angesetzten Planwerte an allen Im-

missionsorten eingehalten bzw. unterschritten werden. Die Emissionskontingente 

wurden folglich so dimensioniert, dass die Anforderungen der DIN 18005 und der 

TA Lärm eingehalten werden. 
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6.5 Einordnung der ermittelten Schallemissionskontingente 
 

In der DIN 18005 werden als Anhaltswerte für flächenbezogene Schallleistungs-

pegel bzw. Emissionskontingente von Gewerbegebieten ohne Emissionsbegren-

zung für die Beurteilungszeiträume tags und nachts  L“WA  =  60 dB 

genannt. Dieser Anhaltswert kann mit den unter Abschnitt 6.2 genannten Emissi-

onskontingenten verglichen werden. 

 

Der Vergleich zeigt, dass der oben genannte Anhaltswert der DIN 18005 im Beur-

teilungszeitraum tags in den Teilflächen „SO Zone 2 - Kino/Gastronomie“ und  

„SO Zone 2 - Parkhaus“ erreicht wird. Dies bedeutet, dass für diese Teilflächen im 

Beurteilungszeitraum tags eine weitgehend uneingeschränkte gewerbliche Nut-

zung zu erwarten ist. 

Auf den weiteren Teilflächen wird der oben genannte Anhaltswert tags unterschrit-

ten und entspricht eher typischen Werten für ein eingeschränktes Gewerbegebiet. 

Für die geplanten Nutzungen sind die Schallemissionskontingente jedoch voraus-

sichtlich ausreichend, wie in Abschnitt 7 nachgewiesen wird.  

 

Im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) wird der Anhaltswert der 

DIN 18005 in der Teilfläche „SO Zone 2 - Parkhaus“ im Sektor A weitgehend bzw. 

im Sektor B vollständig erreicht. In der Teilfläche „SO Zone 2 - Kino/Gastronomie“ 

wird der Anhaltswert unterschritten, in den sonstigen Teilflächen erheblich unter-

schritten. Auf diese Weise wird eine schalltechnische Gliederung des Plangebietes 

mit Pufferzonen in Richtung der bestehenden Wohnbebauung geschaffen. Auch 

hier sind die Schallemissionskontingente für die geplanten Nutzungen voraussicht-

lich ausreichend, wie in Abschnitt 7 nachgewiesen wird.  
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7. Untersuchung der geplanten Nutzungen gemäß TA Lärm 
 

7.1 Vorbemerkungen 
 

In den folgenden Abschnitten werden die zum derzeitigen Zeitpunkt bekannten Be-

triebsdaten der im Plangebiet vorgesehenen Nutzungen beschrieben, und es wird 

eine überschlägige Prognose gemäß TA Lärm durchgeführt. Auf diese Weise kann 

geprüft werden, ob die im Abschnitt 6 empfohlenen Schallemissionskontingente für 

die geplanten Nutzungen voraussichtlich ausreichend sein werden.  

 

Aus den Ergebnissen der schalltechnischen Berechnungen nach TA Lärm werden 

auch Hinweise für die weitere Planung erarbeitet, und es werden mögliche Ein-

schränkungen der Betriebe, insbesondere im Beurteilungszeitraum nachts  

(22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) aufgezeigt. 

 

 

7.2 Randbedingungen der schalltechnischen Berechnungen 
 

Die schalltechnischen Prognoseberechnungen wurden mit einem Schall-

immissionsprognoseprogramm (Software „Soundplan“, Braunstein & Berndt 

GmbH, Version 7.4, Stand: Februar 2017) mit folgenden Randbedingungen durch-

geführt: 

 

- Die Berechnungen erfolgten frequenzabhängig auf der Basis der im Abschnitt  

7.3 genannten Eingangsdaten. 

- Die Schallausbreitungsberechnung erfolgte gemäß DIN ISO 9613-2:1999-09. 

- Bei der Berechnung des Bodeneffektes Agr wurde gemäß einer Empfehlung des 

Bayerischen Landesamtes für Umwelt auch für frequenzabhängige Berechnun-

gen das alternative Berechnungsverfahren gemäß Ziffer 7.3.2 angewendet. 

- Gemäß Ziffer A.1.4 TA Lärm ist bei der Ermittlung der Beurteilungspegel die 

meteorologische Korrektur Cmet zu berücksichtigen. Auf der Basis einer Empfeh-

lung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt ist bei der Berechnung von Cmet 

der Meteorologiefaktor C0  =  2  

zu setzen, wenn keine genaueren Angaben zur Windverteilung vorliegen. 
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- Sofern sich aus dem schalltechnischen Modell Abschirmungen für die unter-

suchten Immissionsorte ergeben, wurden diese auf Grundlage der genannten 

schalltechnischen Regelwerke berücksichtigt. 

- Bei der Ermittlung von Schallreflexionen an Fassaden von Gebäuden wurde der 

Reflexionsverlust für glatte Wände mit æL  =  1 dB 

angesetzt. 

 

 

7.3 Berechnungseingangsdaten 
 

7.3.1 Berücksichtigte Schallquellen 

 

Von den im Plangebiet vorgesehenen Nutzungen sind im Wesentlichen folgende 

Geräuschemissionen zu erwarten: 

 

- Schallabstrahlung aus den geplanten Gasträumen der Gastronomie nach  

außen 

- Geräusche aus der Nutzung von Freischankflächen der Gastronomie und der 

Dachterrasse des Kinos 

- Geräusche durch Pkw-Fahrverkehre und -Parkvorgänge im Freien und durch 

Schallabstrahlung aus dem Parkhaus 

- Geräusche durch Liefervorgänge mittels Lkw 

- Geräusche technischer Anlagen 

In den folgenden Abschnitten werden die Emissionskenndaten der genannten 

Schallquellen auf der Basis der bislang vorliegenden Betriebsangaben und von  

Literaturdaten ermittelt. 

 

Im Plangebiet ist die Errichtung öffentlicher Straßen geplant. Die von öffentlichen 

Straßen zu erwartenden Geräusche sind gemäß den anzuwendenden Regelwer-

ken separat zu betrachten (vergleiche hierzu Abschnitt 8). 
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7.3.2 Geräuschabstrahlung über Gebäudeaußenflächen 

 

Eine immissionsrelevante Geräuschabstrahlung aus dem Innern der Gebäude 

nach außen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nur von den Gastronomiebetrie-

ben zu erwarten. Detaillierte Angaben zur Art der Gastronomiebetriebe liegen der-

zeit noch nicht vor. 

 

In den schalltechnischen Berechnungen werden im Sinne einer Maximalabschät-

zung folgende Ansätze getroffen: 

 

- In einer vorliegenden Planskizze wird das Gebäude im südlichen Bereich der 

Sondergebietsfläche „SO Zone 2“ mit großflächigen Glasfassaden dargestellt. 

Eine Ausführungsplanung liegt jedoch noch nicht vor.  

- In den schalltechnischen Berechnungen wird eine Verglasung mit einer Höhe 

von  h  =  5 Metern 

und einem Schalldämm-Maß (Rechenwert) von  R’W,R  =  30 dB 

in der gesamten Südfassade, Ostfassade und Westfassade angesetzt. Offen-

stehende Fenster- oder Türflächen werden nicht berücksichtigt. 

- Der mittlere Innenpegel in den Gasträumen wird in den Beurteilungszeiträumen 

tags (ab 17.00 Uhr) und nachts mit  Li  =  85 dB(A) 

abgeschätzt. Dies entspricht einem typischen Barbetrieb mit Musikbeschallung 

und Publikumsgeräuschen.  

Die Lage der schallabstrahlenden Flächen ist in der Anlage 8 gekennzeichnet. Die 

Schallabstrahlung aus dem geplanten Parkhaus wird im Abschnitt 7.3.4.7 behan-

delt. 
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7.3.3 Geräusche von Freischankflächen 

 

Zu Freischankflächen der Gastronomie liegen derzeit folgende Angaben vor: 

 

- Für die Gastronomie im Gebäude südlich des Kinocenters liegt eine vorläufige 

Skizze mit Freischankflächen vor. Demnach sind Freischankflächen westlich 

und südwestlich des Gebäudes mit insgesamt ca.  200 Sitzgelegenheiten 

sowie südöstlich und östlich des Gebäudes mit ca.  150 Sitzgelegenheiten 

zu erwarten. Die Lage der Flächen zeigt Anlage 8. 

- Auf dem Dach des Kinogebäudes soll nach Angaben des Planungsbüros Brei-

tenbücher zusätzlich eine Dachterrasse mit ca.  200 Sitzgelegenheiten 

berücksichtigt werden. Die Lage der Fläche zeigt Anlage 8. 

Detaillierte Angaben zur Frequentierung und zu den Öffnungszeiten der Frei-

schankflächen liegen nicht vor. In den schalltechnischen Berechnungen werden 

folgende Berechnungsansätze getroffen: 

 

- Die Berechnung der Geräuschemissionen der Freischankflächen erfolgt gemäß 

VDI 3770 (vergleiche Abschnitt 2). Dabei wird ein mittlerer Schallleistungspegel 

je sprechender Person von  LW  =  70 dB(A) 

für 50 % der Sitzgelegenheiten angesetzt. 

- Für die Freischankflächen wird im Beurteilungszeitraum tags (6.00 Uhr bis 

22.00 Uhr) im Sinne einer Maximalabschätzung eine Vollbelegung im Zeitraum 

17.00 Uhr bis 22.00 Uhr angesetzt. 

- Im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) wird zunächst eine 

Nutzung der Freischankflächen mit Vollbelegung der Sitzgelegenheiten über die 

volle lauteste Nachtstunde angesetzt. In Abschnitt 7.7 wird auf mögliche Be-

schränkungen der Nutzbarkeit der Freischankflächen im Nachtzeitraum einge-

gangen. 

Die Berechnung der Geräuschemissionen der Freischankflächen nach VDI 3770 

ist in Anlage 9 beigefügt.  
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7.3.4 Geräusche durch Pkw-Fahrverkehre und Parkvorgänge 

 

7.3.4.1 Grundlagen 

 

Ein Verkehrsgutachten zum Entwurf des Bebauungsplanes liegt nicht vor.  

 

Auf jeder Teilfläche des Plangebietes sind ebenerdige Pkw-Stellplätze für die je-

weilige Nutzung vorgesehen. Zusätzlich ist ein Parkhaus mit ca. 530 Stellplätzen 

im Norden der Teilfläche „SO Zone 2 - Parkhaus und Kino mit Gastronomie“ ge-

plant. Das Parkhaus soll grundsätzlich durch alle Nutzungen im Plangebiet genutzt 

werden können. Der größte Teil der Stellplätze ist jedoch für Besucher des Kinos 

und der Gastronomie (ca. 300 Stellplätze) sowie des Hotels (ca. 150 Stellplätze) 

vorgesehen. 

 

Angaben über die Verteilung der Parkvorgänge der einzelnen Nutzungen auf die 

ebenerdigen Parkplätze im Freien bzw. auf Stellplätze im Parkhaus liegen nicht 

vor. Ebenfalls konnten keine Angaben darüber vorgelegt werden, welche Stell-

plätze im Parkhaus für welche Nutzungen vorgesehen sind. Die vorliegenden 

Planunterlagen zum Parkhaus stellen zudem keine Ausführungsplanung dar, son-

dern sind nach Angaben des Planungsbüros Breitenbücher als exemplarisch an-

zusehen. 

 

Die Pkw-Fahrverkehre sowie die Verteilung Parkplätze bzw. Parkhaus werden da-

her in den folgenden Abschnitten für jede Nutzung einzeln auf der Basis der bisher 

vorliegenden Angaben überschlägig abgeschätzt. 

 

Die Berechnung der Geräuschemissionen der ebenerdigen Parkplätze erfolgt ge-

mäß Parkplatzlärmstudie, die Berechnung der Schallabstrahlung aus dem Park-

haus gemäß den VDI-Richtlinien 3760 (zur Berechnung des mittleren Innenpegels 

in den Parkhausebenen) und 2571 (Berechnung der Schallabstrahlung nach 

außen).  

 

Für die Fahrbewegungen von Pkw auf dem jeweiligen Betriebsgelände wird ein 

mittlerer, längenbezogener Schallleistungspegel von  LW  =  47,7 dB(A)/m 

angesetzt. 

 

Die Lage der angesetzten Flächenschallquellen (Parkplätze) zeigt Anlage 10. 
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Gemäß TA Lärm sind die Geräusche von Fahrvorgängen auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen separat von den Geräuschen, die von Betriebsgeländen ausgehen, 

zu betrachten. In den folgenden Abschnitten werden die Fahrvorgänge jeweils bis 

zur Betriebsgeländegrenze berücksichtigt. Eine Untersuchung der Geräusche von 

Fahrvorgängen auf öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb des 

Plangebietes erfolgt im Abschnitt 8. 

 

 

7.3.4.2 Pkw-Verkehre Schulungs- und Konferenzzentrum 

 

Angaben zu den Fahrverkehren durch Besucher des Schulungs- und Konferenz-

zentrums liegen nicht vor. Im Entwurf des Bebauungsplanes sind 78 ebenerdige 

Pkw-Stellplätze auf der Teilfläche „SO Zone 1 - Schulungs- und Konferenzzen-

trum“ vorgesehen. In den schalltechnischen Berechnungen werden folgende An-

sätze getroffen: 

 

- Auf den ebenerdigen Stellplätzen werden zwei An- und Abfahrten je Stellplatz 

und Tag angesetzt, dies entspricht in der Summe 312 Fahrzeugbewegungen. 

Die Berechnung der Emissionskenndaten des Parkplatzes ist in Anlage 11 do-

kumentiert. 

- Zusätzlich werden pauschal 50 An- und 50 Abfahrten  

je Tag im Parkhaus angesetzt (vergleiche hierzu Abschnitt 7.3.4.7). 

- Angaben über eine mögliche Nutzung des Schulungs- und Konferenzzentrums 

im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) liegen nicht vor. In den 

vorliegenden Planunterlagen sind keine größeren Veranstaltungsräume (Hör-

saal, Aula oder Ähnliches) enthalten. Es wird daher davon ausgegangen, dass 

durch den Betrieb des Schulungs- und Konferenzzentrums keine oder nur ver-

einzelte Parkvorgänge im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) 

entstehen.  
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7.3.4.3 Pkw-Verkehre Schulungszentrum SEAT 

 

Im Entwurf des Bebauungsplanes sind 38 ebenerdige Pkw-Stellplätze auf der Teil-

fläche „SO Zone 3 - Schulungs- und Konferenzzentrum“ vorgesehen. Zum Betrieb 

des Schulungszentrums der Firma SEAT liegen folgende Angaben vor: 

 

- An den Werktagen, Montag bis Freitag, werden in der Zeit von ca. 8.00 Uhr bis 

18.00 Uhr morgens Anfahrten und abends Abfahrten von ca.  35 bis 40 Pkw 

von Schulungsteilnehmern erwartet.  

- An Sonn- und Feiertagen findet kein Betrieb statt. 

In den schalltechnischen Berechnungen werden folgende Ansätze getroffen: 

 

- Auf den ebenerdigen Stellplätzen werden eine An- und eine Abfahrt je Stellplatz 

und Tag angesetzt, dies entspricht in der Summe 76 Fahrzeugbewegungen. 

Die Berechnung der Emissionskenndaten des Parkplatzes ist in Anlage 12 do-

kumentiert. 

- Gemäß den vorliegenden Angaben ist zu erwarten, dass keine oder nur verein-

zelte Parkvorgänge im Beurteilungszeitraum nachts (22.00Uhr bis 6.00 Uhr) 

oder im Parkhaus stattfinden werden. Diese können gegenüber den sonstigen 

Nutzungen vernachlässigt werden und werden nicht weiter berücksichtigt. 

 

 

7.3.4.4 Pkw-Verkehre Schulungszentrum Fiat-Chrysler 

 

Angaben zu den Fahrverkehren durch Pkw des Schulungs- und Konferenzzen-

trums der Firma Fiat-Chrysler liegen nicht vor. Gemäß Angaben des Planungsbü-

ros Breitenbücher können aufgrund der vergleichbaren Nutzung die Angaben des 

Schulungszentrums der Firma SEAT weitgehend übernommen werden.   

 

Im Entwurf des Bebauungsplanes sind 13 ebenerdige Pkw-Stellplätze auf der Teil-

fläche „SO Zone 5 - Schulungs- und Konferenzzentrum“ vorgesehen. 
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In den schalltechnischen Berechnungen werden folgende Ansätze getroffen: 

 

- Auf den ebenerdigen Stellplätzen werden eine An- und eine Abfahrt je Stellplatz 

und Tag angesetzt, dies entspricht in der Summe 26 Fahrzeugbewegungen. 

Die Berechnung der Emissionskenndaten des Parkplatzes ist in Anlage 13 do-

kumentiert. 

- Zusätzlich werden jeweils 25 An- und 25 Abfahrten  

je Tag im Parkhaus angesetzt (vergleiche hierzu Abschnitt 7.3.4.7). 

- Gemäß den vorliegenden Angaben ist zu erwarten, dass keine oder nur verein-

zelte Parkvorgänge im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) 

stattfinden werden. 

 

 

7.3.4.5 Pkw-Verkehre Hotel 

 

Zu den Fahrverkehren durch Pkw des geplanten Hotels liegen folgende Angaben 

vor: 

 

- Abreise Hotelgäste morgens ca. 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr 75 Pkw 

- An- und Abfahrten Pkw tagsüber ca. 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr 20 Pkw 

- Anreise Hotelgäste nachmittags ca. 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr 75 Pkw 

- A- und Abfahrten Pkw abends und nachts ca. 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr 20 Pkw 

 

Für die Berechnungen gemäß TA Lärm werden die Fahrverkehre auf der Basis der 

detaillierteren Anhaltswerte der Parkplatzlärmstudie abgeschätzt. In den schall-

technischen Berechnungen werden folgende Ansätze getroffen: 

 

- Gemäß Parkplatzlärmstudie ist für Hotels mit mehr als 100 Betten von folgen-

den Fahrzeugbewegungen (FZB, entspricht Summe aus An- und Abfahrten von 

Pkw) auszugehen:  

- tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)  N  =  0,07 FZB je Bett und Stunde 

- nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr,   

lauteste Nachtstunde)  N  =  0,06 FZB je Bett und Stunde 
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- Mit einer Anzahl von  150 Zimmern mit bis zu 300 Betten  

ergeben sich:  

- tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)  N  =  336 FZB/16 Stunden 

- nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr, lauteste Nachtstunde)  N  =  18 FZB/Stunde 

- Im Entwurf des Bebauungsplanes sind elf ebenerdige Pkw-Stellplätze auf der 

Teilfläche „SO Zone 4 - Hotel“ vorgesehen. Für sechs Stellplätze im nordöstli-

chen des Betriebsgeländes (Rückseite des Hotels) ist davon auszugehen, dass 

es sich um Mitarbeiterparkplätze handeln wird. Für diese werden eine An- und 

eine Abfahrt je Stellplatz und Tag angesetzt, dies entspricht in der  

Summe 12 Fahrzeugbewegungen. 

Die Berechnung der Emissionskenndaten des Parkplatzes ist in Anlage 14 do-

kumentiert. 

- Weitere fünf Stellplätze vor dem Eingang des Hotels werden voraussichtlich als 

Kurzzeit-Stellplätze bei der An- oder Abfahrt und zum Ent- bzw. Beladen von 

Gepäck genutzt, bevor das Fahrzeug im Parkhaus geparkt wird. Für diese 

Stellplätze werden jeweils  20 An- und 20 Abfahrten je Stellplatz und Tag, 

dies entspricht (gesamter Parkplatz)  200 Fahrzeugbewegungen je Tag  

angesetzt. Die Berechnung der Emissionskenndaten des Parkplatzes ist in An-

lage 15 dokumentiert. 

- Zusätzlich werden die oben genannten  336 bzw. 18 An- und Abfahrten  

je Tag im Parkhaus angesetzt (vergleiche hierzu Abschnitt 7.3.4.7). 

 

 

7.3.4.6 Pkw-Verkehre Kino und Gastronomie 

 

Zu den Pkw-Fahrverkehren durch Besucher des Kinocenters und der Gastronomie 

liegen vorläufige Angaben vor, die in Anlage 16 zusammengefasst sind. Die Anga-

ben beziehen sich auf eine mittlere Auslastung im jeweils angegebenen Zeitraum 

und basieren nach Angaben des geplanten Betreibers des Multiplexkinos auf Er-

fahrungen von anderen Standorten. Bei besonderen Kinopremieren oder in be-

sonderen Zeiten (z. B. Weihnachtszeitraum) können erfahrungsgemäß auch höhe-

re Fahrzeugzahlen auftreten. 
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In der unter Abschnitt 3 genannten Studie zur „Abschätzung der Verkehrserzeu-

gung“ sind Angaben zu Multiplex-Kinos enthalten. Dabei wird ein Multiplex-Kino 

definiert als „zusammenhängend geplanter und verwalteter Kino-Komplex mit er-

gänzenden gastronomischen und dienstleistungsbezogenen Nutzungen“. Die De-

finition ist aus fachtechnischer Sicht auf den geplanten Kino- und Gastronomie-

komplex in Dinkelsbühl übertragbar.  

 

Die Anzahl der Besucher von Multiplex-Kinos an Spitzenlast-Tagen sowie des zu 

erwartenden motorisierten Individualverkehrs lässt sich dabei auf der Basis der 

Anzahl der Sitzplätze im Kino abschätzen. Für den Kino- und Gastronomiekomplex 

in Dinkelsbühl mit 744 geplanten Sitzplätzen in 8 Kinosälen ergibt sich für Spitzen-

last-Tage eine Bandbreite von  1.786 bis 2.827 Besucher/Tag 

sowie von  357 bis 1.492 Pkw/Tag. 

Die Berechnung ist in Anlage 17 dokumentiert. 

 

In den schalltechnischen Berechnungen werden für den geplanten Kino- und  

Gastronomiekomplex in Dinkelsbühl folgende Ansätze getroffen: 

 

- Für die maßgebenden Einflussfaktoren „Besucher je Sitzplatz und Tag“ und 

„Pkw-Besetzungsgrad“ werden mittlere Ansätze, für den Faktor „MIV-Anteil“ mit 

90 % ein hoher Ansatz gewählt. Damit ergeben sich für den Kino- und Gastro-

nomiekomplex an einem Freitag oder Samstag  988 Pkw/Tag. 

Die Berechnung ist in Anlage 17 dokumentiert. 

- Es wird davon ausgegangen, dass von der berechneten Anzahl ca. 900 Pkw 

das Betriebsgelände im Beurteilungszeitraum tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) an-

fahren, die restlichen Anfahrten von 88 Pkw 

werden im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) angesetzt. In-

nerhalb der lautesten Nachtstunde werden Anfahrten von  40 Pkw 

angesetzt. 

- Für die Abfahrten der Pkw ist aus der Erfahrung davon auszugehen, dass er-

heblich mehr Abfahrten in den Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis  

6.00 Uhr) fallen werden. Folgende Verteilung wird angenommen:  

- Abfahrten tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)  400 Pkw 

- Abfahrten nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)  588 Pkw 

- Abfahrten in der lautesten Nachtstunde 300 Pkw. 
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- Im Entwurf des Bebauungsplanes sind 74 ebenerdige Pkw-Stellplätze im südli-

chen Bereich der Teilfläche „SO Zone 2 - Parkhaus und Kino mit Gastronomie“ 

vorgesehen. Zusätzlich sind für diese Nutzungen ca. 300 Stellplätze im Park-

haus vorgesehen. Die ebenerdigen Stellplätze entsprechen damit ca. 20 % der 

Gesamtzahl der für Kino und Gastronomie vorgesehenen Stellplätze. Entspre-

chend werden die oben genannten Fahrzeugzahlen zu 20 % auf den ebenerdi-

gen Parkplatz und zu 80 % im Parkhaus angesetzt. 

- Die Berechnung der Geräuschemissionen des Parkplatzes ist in Anlage 18 do-

kumentiert. Die Berechnung der Geräuschemissionen des Parkhauses erfolgt in 

Abschnitt 7.3.4.7. 

 

 

7.3.4.7 Geräusche des Parkhauses 

 

Auf der Basis der in den vorstehenden Abschnitten gemachten Ansätze ergeben 

sich für die Anzahl der Parkvorgänge im Parkhaus folgende Daten: 

 

Nutzung Anzahl der An- und Abfahrten je Tag 
(nur Parkhaus) 

 tags 
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

nachts 
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
lauteste Nachtstunde 

Schulungs- und Konferenzzentrum 50 Anfahrten 
50 Abfahrten 

keine oder nur vereinzelte 
An- oder Abfahrten 

Schulungszentrum SEAT keine oder nur vereinzelte 
An- oder Abfahrten 

keine oder nur vereinzelte 
An- oder Abfahrten 

Schulungszentrum Fiat-Chrysler 25 Anfahrten 
25 Abfahrten 

keine oder nur vereinzelte 
An- oder Abfahrten 

Hotel 160 Anfahrten 
178 Abfahrten 

18 Anfahrten 
i.A. keine Abfahrten 

Kino und Gastronomie 
(80 % der Zahlen aus Abschnitt 7.3.4.6) 

720 Anfahrten 
320 Abfahrten 

32 Anfahrten 
240 Abfahrten 

Summe  
 
Summe Fahrzeugbewegungen, 
aufgerundet auf volle 100 FZB 

955 Anfahrten 
573 Abfahrten 

 
1.600 FZB 

50 Anfahrten 
240 Abfahrten 

 
300 FZB 
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In den schalltechnischen Berechnungen werden vereinfachend jeweils zwei halb-

versetzte Parkebenen zusammengefasst. In Anlage 19 ist die Verteilung der Fahr- 

und Parkvorgänge auf die geplanten Ebenen in den Beurteilungszeiträumen tags 

und nachts sowie die berechneten Schallleistungspegel dokumentiert.  

 

Die Berechnung der Schalldruckpegel in den Querschnitten der Zufahrten bzw. 

Fassadenöffnungen der Parkdecks erfolgt auf der Basis der VDI-Richtlinie 3760 

„Messung und Berechnung der Schallausbreitung in Arbeitsräumen“. Die Berech-

nung erfolgt frequenzabhängig. Schallabsorbierende Deckenbekleidungen sind 

nicht vorgesehen. Für das oberste Parkdeck wird gemäß den vorliegenden Unter-

lagen von einer überdachten Parkfläche ausgegangen. 

 

Die Berechnung der Geräuschabstrahlung aus den Parkdecks nach außen (über 

die offenen Seitenfassaden) erfolgt gemäß TA Lärm auf der Basis der VDI-

Richtlinie 2571 „Schallabstrahlung von Industriebauten“. Dabei wird ein Schall-

dämm-Maß für die Öffnungen von  R  =  0 dB 

und eine Diffusfeld-Korrektur von  C  =  3 dB  

angesetzt. 

 

 

7.3.5 Geräusche durch Lkw-Fahrverkehre und Einzelereignisse 

 

Detaillierte Angaben zu Lkw-Zahlen und Umfang der Lieferungen liegen nicht vor. 

In den schalltechnischen Berechnungen werden folgende Ansätze getroffen: 

 

- Für das Schulungs- und Konferenzzentrum, die Schulungszentren der Firmen 

SEAT und Fiat-Chrysler sowie das Hotel wird je Werktag von jeweils einer An-

lieferung per Lkw sowie An- und Abfahrten von drei Paketdiensten ausgegan-

gen. Für den Kino- und Gastronomiekomplex werden drei Anlieferungen per 

Lkw sowie An- und Abfahrten von drei Paketdiensten angesetzt.  

- Es wird davon ausgegangen, dass sämtliche Anlieferungen im Beurteilungszeit-

raum tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) stattfinden. 

- Für die Fahrbewegungen auf dem jeweiligen Betriebsgelände werden folgende 

mittlere, längenbezogener Schallleistungspegel angesetzt:  

Lkw (Leistungsklasse >105 kW) L‘W  =  63 dB(A)/m 

Paketdienst (Typ Sprinter oder Ähnliches)  L‘W  =  53 dB(A)/m 
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- Immissionsrelevante Ladegeräusche sind aufgrund der Entfernungen zu den 

Immissionsorten nicht zu erwarten und werden in den schalltechnischen Be-

rechnungen nicht berücksichtigt. 

- Die Lage der Fahrwege ist in Anlage 10 dargestellt. 

 

 

7.3.6 Geräusche technischer Anlagen 

 

Detaillierte Angaben zu technischen Anlagen (z. B. Lüftungsanlagen, Kühlanlagen 

oder Ähnliches) liegen derzeit nicht vor. In den schalltechnischen Berechnungen 

werden folgende Ansätze gewählt: 

 

- Für das Schulungs- und Konferenzzentrum, die Schulungszentren der Firmen 

SEAT und Fiat-Chrysler sowie das Hotel werden jeweils technische Anlagen auf 

dem Dach des Gebäudes mit einem Schallleistungspegel im Beurteilungszeit-

raum tags von  LW  =  80 dB(A) 

angesetzt. Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass von den technischen 

Anlagen derartiger Nutzungen im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr) keine immissionsrelevanten Geräusche ausgehen. 

- Für den Kino- und Gastronomiekomplex werden technische Anlagen auf dem 

Dach des Gebäudes mit einem Schallleistungspegel von  LW  =  85 dB(A) 

in den Beurteilungszeiträumen tags und nachts angesetzt. 

- Die Lage der angesetzten Punktschallquellen ist in Anlage 10dargestellt. 

 

 

7.3.7 Spitzenpegel 

 

Für die Spitzenpegelbetrachtung gemäß TA Lärm werden folgende mittlere maxi-

male Schallleistungspegel für Einzelgeräusche angesetzt: 

 

- Türenschlagen im Bereich der Pkw-Parkplätze  LW,max  =  98 dB(A) 

- Geräuschspitzen im Bereich der Lkw-Fahrwege LW,max  =  106 dB(A) 
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7.4 Berechnungsergebnisse 
 

7.4.1 Beurteilungspegel 

 

Für den Betrieb der geplanten Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes „Ellwanger Straße“ wurden folgende Beurteilungspegel ermittelt: 

 

Immissionsort berechneter  
Beurteilungspegel 

Lr in dB(A) 

zulässiger  
Immissionsrichtwertanteil  

LIRWA in dB(A) 

 tags 
6.00 Uhr bis  

22.00 Uhr 

nachts 
22.00 Uhr bis  

6.00 Uhr 

tags 
6.00 Uhr bis  

22.00 Uhr 

nachts 
22.00 Uhr bis  

6.00 Uhr 

IO 1 - MI 40 39 54 45 

IO 2 - MI 36 34 54 45 

IO 3 - MI 32 33 54 45 

IO 4 - MI 45 49 54 - 1) 

Informativ (keine verfestigte Planung vorliegend) 

IO 5 - MI 40 43 54 45 

IO 6 - WA 36 37 49 40 

1)  Keine schutzwürdige Nutzung im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)  

 

Die Dokumentation der Berechnungsergebnisse ist in Anlagen 20 bis 29 beigefügt. 

 

 

7.4.2 Spitzenpegel 

 

Die höchsten berechneten Spitzenpegel betragen  Lmax  =  60 dB(A) 

und treten an den Immissionsorten IO 1 (nur tagsüber) und IO 4 (tags und nachts) 

auf. Sie werden verursacht durch Türenschlagen auf den jeweils nächstgelegenen 

Pkw-Parkplätzen. 
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7.5 Beurteilung gemäß TA-Lärm 
 

Unter Berücksichtigung der im Abschnitt 7.3 genannten Berechnungsvorausset-

zungen werden durch die vom Betrieb der geplanten Nutzungen im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes „Ellwanger Straße“ verursachten Geräuschimmissio-

nen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete an allen bestehenden 

Immissionsorten im Umfeld in den Beurteilungszeiträumen tags und nachts unter-

schritten. 

 

Im Beurteilungszeitraum tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) beträgt die Unterschreitung 

mehr als   DL  =  6 dB. 

Insofern ist auch unter Berücksichtigung einer Vorbelastung durch bestehende An-

lagen und Betriebe im Tagzeitraum von einer Einhaltung der Anforderungen der 

TA Lärm auszugehen. 

 

Im Bereich des Immissionsortes IO 4 (bestehendes Möbel- und Einrichtungshaus) 

ist eine Überschreitung des Immissionsrichtwertes nachts der TA Lärm für Misch-

gebiete zu erwarten. In dem Gebäude ist jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand 

keine nachts schutzwürdige Nutzung (Betriebsleiterwohnung oder Ähnliches) vor-

handen. Ursächlich für die genannte Überschreitung sind die Geräusche des 

Parkplatzes im südlichen Teil der Teilfläche „SO Zone 2“ und der Freischankflä-

chen der Gastronomie. 

 

Das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm wird an allen Immissionsorten in den Beur-

teilungszeiträumen tags und nachts eingehalten. 
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7.6 Beurteilung gemäß Festsetzungen im Bebauungsplan 
 

In der Anlage 30 sind die Ergebnisse der Berechnung gemäß TA Lärm nach Teil-

flächen aufgeschlüsselt dargestellt und den Ergebnissen der Berechnung der 

Schallemissionskontingente (vergleiche Abschnitt 6.3) gegenübergestellt. Folgen-

de Punkte sind hervorzuheben: 

 

- Die Tabelle zeigt, dass in Bezug auf die bestehenden Immissionsorte IO 1 bis 

IO 4 die festgesetzten Schallemissionskontingente tags und nachts voraussicht-

lich ausreichend für die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich sind. Ledig-

lich im Bereich des Immissionsortes IO 4 (bestehendes Möbel- und Einrich-

tungshaus) überschreiten die Geräusche der zu erwartenden Nutzung durch 

den Kino- und Gastronomiekomplex rechnerisch die festgesetzten Schallemis-

sionskontingente. Wie im Abschnitt 7.5 bereits erläutert, wird diese Überschrei-

tung als unkritisch gesehen, da am Immissionsort IO 4 keine nachts schutzwür-

digen Nutzungen vorhanden sind. 

- In Bezug auf eine mögliche künftige Erweiterung des Baugebietes „Gaisfeld“ 

(Immissionsorte IO 5 und IO 6) ergibt sich rechnerisch eine Überschreitung der 

Schallemissionskontingente nachts am Immissionsort IO 5 um ca.  DL  =  1 dB. 

Hierzu ist jedoch anzumerken, dass die Schallausbreitungsberechnung zum 

Immissionsort IO 5 mit freier Schallausbreitung (das heißt, ohne abschirmende 

Maßnahmen) erfolgte. Für den Fall einer Erweiterung des Baugebietes „Gais-

feld“ ist jedoch mit der Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen (z. B. eines 

Lärmschutzwalles) zum Schutz des Baugebietes vor den Straßenverkehrsge-

räuschen der Kreisstraße AN 45 und der Staatsstraße St 2220 zu rechnen. Die-

se Lärmschutzmaßnahmen werden auch gegenüber den Gewerbegeräuschen 

aus dem Plangebiet „Ellwanger Straße“ wirksam sein. Insofern werden die 

Schallemissionskontingente im Bebauungsplan „Ellwanger Straße“ auch in die-

ser Himmelsrichtung als ausreichend eingestuft. 
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7.7 Hinweise für die weitere Planung 
 

Die schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass die empfohlenen 

Schallemissionskontingente für die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes „Ellwanger Straße“ voraussichtlich ausreichend sein werden. 

Der endgültige Nachweis der Einhaltung der Schallemissionskontingente ist für je-

des Bauvorhaben im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen. 

 

Aus den Erkenntnissen der schalltechnischen Untersuchung lassen sich folgende 

Hinweise für die weitere Planung ableiten: 

 

- In den schalltechnischen Berechnungen wurde für die Freischankflächen ein 

Betrieb mit Vollauslastung auch im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 

6.00 Uhr) angesetzt. Die Bedingungen für eine Nutzung der Freischankflächen 

im Nachtzeitraum sind im Baugenehmigungsverfahren zu klären. 

- Für das Parkhaus wäre voraussichtlich eine relevante Minderung der Geräu-

sche gegenüber der östlich angrenzenden Wohnbebauung (Immissionsorte 

IO 1 und IO 2) zu erreichen, wenn die Ostfassade des Parkhauses weitestge-

hend geschlossen wird. Eine Schließung der Ostfassade könnte erforderlich 

werden, wenn der Kino- und Gastronomiekomplex einschließlich Parkhaus in 

Betrieb genommen wird, bevor die östlich angrenzenden Schulungszentren (als 

abschirmende Gebäudekörper) errichtet werden. Die erforderlichen Maßnah-

men sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu prüfen. 

- Schalltechnisch günstig gegenüber der östlich angrenzenden Wohnbebauung 

könnte sich gegebenenfalls auch auswirken, wenn die Zufahrten in das Park-

haus von der Ostseite und die Ausfahrten auf der Westseite erfolgen. Hinter-

grund ist die Erwartung, dass in der lautesten Stunde im Beurteilungszeitraum 

nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) nur noch vergleichsweise wenige Pkw das 

Parkhaus anfahren werden, jedoch viele Abfahrten erfolgen werden. Die Ab-

fahrten auf der Westseite würden dann in größerem Abstand und mit einer bes-

seren Gebäudeabschirmung erfolgen als Abfahrten auf der Ostseite des Park-

hauses. Diesbezüglich wird eine schalltechnische Prüfung im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens empfohlen.  
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- Geräusche von Veranstaltungen (z. B. Open-Air-Kino oder Musikveranstaltun-

gen auf der Dachterrasse des Kinos) wurden im Rahmen der vorliegenden 

schalltechnischen Untersuchung nicht berücksichtigt, da hierzu noch keinerlei 

Daten vorliegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wären solche Veranstaltun-

gen aus schallimmissionsschutztechnischer Sicht unkritisch, wenn sie bis spä-

testens 22.00 Uhr beendet sind. Einzelheiten sind im Rahmen des Baugeneh-

migungsverfahrens zu klären. Gegebenenfalls sind für Veranstaltungen auch 

die Regelungen der TA Lärm für seltene Ereignisse (an maximal 10 Kalender-

tagen des Jahres) anwendbar. 

- Für die Planung der haustechnischen Anlagen wird empfohlen, die Hauptrich-

tung der Geräuschabstrahlung in westlicher und nördlicher Richtung vorzuse-

hen. Dabei sollten insbesondere Abschirmungen durch Gebäudekanten ausge-

nutzt werden, um die Schallabstrahlung in östliche und südöstliche Richtung zu 

minimieren. 

 

 

8. Geräusche planinduzierter Verkehre im Umfeld 
 

8.1 Vorbemerkungen 
 

In den folgenden Abschnitten werden die vom Planungsvorhaben zu erwartenden 

Geräusche durch Straßenverkehre auf öffentlichen Verkehrsflächen untersucht 

und beurteilt. 

 

Ein Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan liegt nicht vor. Ebenso liegen nur An-

haltswerte für die Straßenverkehrsbelastung der Ellwanger Straße im Bestand vor. 

In den schalltechnischen Berechnungen wird daher mit Maximalabschätzungen 

gerechnet, welche im Folgenden beschrieben werden. 

 

  



13291.1b - 37 - 

8.2 Berechnungseingangsdaten 
 

8.2.1 Ellwanger Straße (Istzustand) 

 

Zur Verkehrsbelastung der Ellwanger Straße im Istzustand liegen folgende Anga-

ben der Stadt Dinkelsbühl aus einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2014 vor: 

 

- Im Zeitraum 6.00 Uhr bis 24.00 Uhr wurden am Segringer Tor der Altstadt von 

Dinkelsbühl folgende Verkehrszahlen gezählt:  

- in die Altstadt einfahrende Kfz 1.347 Kfz/18 Stunden 

- aus der Altstadt ausfahrende Kfz 1.288 Kfz/18 Stunden 

- Summe 2.635 Kfz/18 Stunden 

- Nach Angaben der Stadt Dinkelsbühl sind die Angaben vom Segringer Tor auf 

den Bereich der Ellwanger Straße im Bereich des Planvorhabens übertragbar, 

da keine relevanten Verzweigungen der Ellwanger Straße vorhanden sind. 

- Der Lkw-Anteil lag am Zähltag unter 1 %. 

Angaben zur Belastung der Ellwanger Straße über 24 Stunden liegen nicht vor. In 

den schalltechnischen Berechnungen werden die Ergebnisse der Zählung (beide 

Fahrtrichtungen zusammengenommen) über 18 Stunden pauschal aufgerundet 

auf einen durchschnittlichen täglichen Verkehr von DTV  =  2.800 Kfz/24 Stunden. 

 

 

8.2.2 Weitere Bestandsstraßen (Istzustand) 

 

Für die westlich angrenzenden Bestandsstraßen liegen folgende Angaben der 

Straßenverkehrszählung 2010 aus dem Bayerischen Straßeninformationssystem 

BaySIS vor: 

 

- Staatsstraße 2220 (westlich des Kreisverkehrs mit der Kreisstraße AN 45)  

Durchschnittlicher täglicher Verkehr DTV2010  =  4.259 Kfz/24 Stunden 

Lkw Anteil ca. p  =  4,2 % 

- Staatsstraße 2220 (südlich des Kreisverkehrs mit der Kreisstraße AN 45)  

Durchschnittlicher täglicher Verkehr DTV2010  =  9.040 Kfz/24 Stunden 

Lkw Anteil ca. p  =  5,2 % 
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- Kreisstraße AN 45 (nördlich des Kreisverkehrs mit der Staatsstraße 2220 und 

der Ellwanger Straße)  

Durchschnittlicher täglicher Verkehr DTV2010  =  4.947 Kfz/24 Stunden 

Lkw Anteil ca. p  =  6,5 % 

 

 

8.2.3 Planinduzierte Fahrverkehre innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches 

 

Für die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ellwanger Straße“ geplanten 

Nutzungen ergeben sich auf der Basis der im Abschnitt 7.3.4 zusammengefassten 

Angaben folgende geschätzte Verkehrszahlen: 

 

Nutzung Anzahl der An- und Abfahrten je Tag 

 tags 
6.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

nachts 
22.00 Uhr bis 6.00 Uhr 

Schulungs- und Konferenzzentrum 362 Anfahrten 
362 Abfahrten 

keine oder nur vereinzelte 
An- oder Abfahrten 

Schulungszentrum SEAT 38 Anfahrten 
38 Abfahrten 

keine oder nur vereinzelte 
An- oder Abfahrten 

Schulungszentrum Fiat-Chrysler 38 Anfahrten 
38 Abfahrten 

keine oder nur vereinzelte 
An- oder Abfahrten 

Hotel 160 Anfahrten 
178 Abfahrten 

18 Anfahrten 
i.A. keine Abfahrten 

Kino und Gastronomie 
(100% der Zahlen aus Abschnitt 7.3.4.6) 

900 Anfahrten 
400 Abfahrten 

88 Anfahrten 
588 Abfahrten 

Summe  
 
Summe Fahrzeugbewegungen, 
aufgerundet auf volle 100 FZB 

1.498 Anfahrten 
1016 Abfahrten 

 
2.600 FZB 

106 Anfahrten 
588 Abfahrten 

 
700 FZB 

 

In der Summe ergibt sich in der vorgenannten Schätzung durch planinduzierte 

Straßenverkehre ein Verkehrsaufkommen von bis zu  3.300 Kfz/24 Stunden. 
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Angaben über die Verteilung der planinduzierten Straßenverkehre auf die Fahrt-

richtungen der Ellwanger Straße liegen nicht vor. Aufgrund der starken Verkehrs-

beschränkungen in der Dinkelsbühler Altstadt ist jedoch davon auszugehen, dass 

ein Großteil der An- und Abfahrten zum Plangebiet von bzw. nach Westen (über 

den Kreisverkehr mit der Kreisstraße AN45 und der Staatsstraße St 2220) stattfin-

det. 

In den schalltechnischen Berechnungen wird als Maximalabschätzung eine Vertei-

lung der planinduzierten Fahrten zu 75 %  

auf die An- und Abfahrtrichtung West (Kreisverkehr St 2220 / AN 45) und zu  25 % 

auf die An- und Abfahrtrichtung Ost (Altstadt Dinkelsbühl) angesetzt.  

 

Damit ergeben sich auf der Ellwanger Straße zusätzliche tägliche Fahrverkehre in 

Richtung der Altstadt von bis zu 825 Kfz/24 Stunden 

und in Richtung Kreisverkehr von bis zu  2.475 Kfz/24 Stunden. 

 

Für den Planzustand werden zusätzlich die Fahrverkehre auf der öffentlichen 

Straße innerhalb des Plangebietes berücksichtigt. Hier werden die oben genann-

ten bis zu  3.300 Kfz/24 Stunden 

abschnittsweise auf die Planstraßen verteilt. Die angenommene Verteilung ist in 

Anlage 31 dargestellt. 

 

 

8.3 Berechnungsergebnisse 
 

Die schalltechnischen Berechnungen für Verkehrsgeräusche werden nur für die im 

Abschnitt 4.1 genannten Immissionsorte IO 2 (hier: Südostfassade), IO 3 und IO 4 

durchgeführt, die in unmittelbarer Nähe zur Ellwanger Straße liegen. Am Kreisver-

kehr der St 2220 und der Kreisstraße AN 45 findet aus schallimmissionsschutz-

technischer Sicht eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr statt, so dass weit-

räumigere Untersuchungen nicht erforderlich werden. 

 

Im Falle einer Erweiterung des Baugebietes „Gaisfeld“ (Immissionsorte IO 5 und 

IO 6, vergleiche Abschnitt 4.1) sind zum Schutz des Gebietes Lärmschutzmaß-

nahmen aufgrund der Geräuschimmissionen der Staatsstraße St 2220 zu erwar-

ten. Eine Untersuchung der Immissionssituation für Verkehrsgeräusche in diesem 

Bereich ist aus fachtechnischer Sicht zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erforderlich. 
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Auf der Basis der im Abschnitt 8.2 genannten Verkehrszahlen ergeben sich rech-

nerisch folgende Beurteilungspegel (aufgerundet auf volle Dezibel gemäß 16. 

BImSchV): 

 

Immissionsort berechneter Beurteilungspegel 
Lr in dB(A) 

Immissionsgrenzwert  
der 16. BImSchV 

 Istzustand Planzustand LIGW in dB(A) 

 tags nachts tags nachts tags nachts 

IO 2 - MI 57 49 59 50 64 54 

IO 3 - MI 56 48 57 49 64 54 

IO 4 - MI 60 52 1) 62 54 1) 64 54 

1)  Keine schutzwürdige Nutzung im Beurteilungszeitraum nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr)  

 

Die Berechnungen sind in Anlagen 32 bis 34 beigefügt. 

 

 

8.4 Beurteilung 
 

Die Berechnungsergebnisse in Abschnitt 8.3 zeigen, dass die Geräuschimmissio-

nen durch Straßenverkehre, welche durch das Planvorhaben des Bebauungspla-

nes „Ellwanger Straße“ zu erwarten sind, die im Istzustand bestehenden Ge-

räuschimmissionen durch Straßenverkehre an den Immissionsorten IO 2 und IO 3 

um maximal tags / nachts  DL  =  1,3 / 1,0 dB 

erhöhen. Am Immissionsort IO 4 (bestehendes Möbel- und Einrichtungshaus) be-

trägt die rechnerische Erhöhung maximal tags / nachts  DL  =  1,8 / 1,9 dB. 

 

Eine wesentliche Änderung im Sinne der Verkehrslärmschutzverordnung  

(16. BImSchV) liegt damit nicht vor. 

 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden auch nach Umsetzung des 

Bebauungsplanes „Ellwanger Straße“ an allen Immissionsorten in den Beurtei-

lungszeiträumen tags und nachts unterschritten. 
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9. Empfehlungen für die textlichen Festsetzungen und die textlichen 
Hinweise 
 

Für die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wird die Aufnahme eines 

Textbausteins zum Schallimmissionsschutz (siehe nachstehendes Beispiel) emp-

fohlen: 

 

(Textblock Beginn) 

 

Den folgenden Festsetzungen liegen die schallimmissionsschutztechnischen Un-

tersuchungen der Ingenieurbüro für Bauphysik Wolfgang Sorge GmbH & Co. KG, 

Nürnberg, Bericht 13291.1b vom 30. März 2017, zugrunde. 

 

Schallimmissionsschutz (Gewerbegeräusche) 

 

Das Sondergebiet ist hinsichtlich seiner zulässigen Geräuschemissionen einge-

schränkt. Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in 

der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 

weder tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) über-

schreiten: 

 

Gebiet Schallemissionskontingent gemäß DIN 45691 
LEK in dB 

 tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)  nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) 

 Sektor A Sektor B Sektor A Sektor B 

SO Zone 1 58 58 45 45 

SO Zone 2  
Kino / Gastronomie 60 60 51 54 

SO Zone 2 
Parkhaus 60 60 58 60 

SO Zone 3 58 58 45 45 

SO Zone 4 58 58 45 45 

SO Zone 5 58 58 45 45 



13291.1b - 42 - 

Für die in der Tabelle und im Plan dargestellten Richtungssektoren A und B gelten 

folgende Sektorgrenzen: 

 

Richtungssektor Sektorgrenzen 
in ° 

Anfang Ende 

A 68 150 

B 150 210 

 

Die Winkelangaben in der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt 

im Gauß-Krüger-Koordinatensystem: 

-  X  =  4376380 (Rechtswert) / y  =  5438100 (Hochwert) 

 

Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert: 

-  Norden 0° / Osten 90° / Süden 180° / Westen 270° 

 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert nach TA-Lärm 

um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 

 

(Textblock Ende) 

 

Des Weiteren wird die Aufnahme folgender Hinweise empfohlen: 

 

(Textblock Anfang) 

 

Im Plangebiet kann es zu erhöhten Verkehrsgeräuschimmissionen durch Straßen-

verkehre außerhalb und innerhalb des Geltungsbereiches sowie durch Parkplatz-

geräusche kommen. Für schalltechnisch empfindliche Nutzungen (Bettenzimmer 

im Hotel, Unterrichts- und Vortragsräume in den Schulungszentren) wird eine 

schalltechnische Begleitung im Rahmen der Ausführungsplanung sowie der Ein-

satz angepasster passiver Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) empfoh-

len. 

 

(Textblock Ende) 
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10. Zusammenfassung 
 

Die Stadt Dinkelsbühl plant die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

planes „Ellwanger Straße“. Im Geltungsbereich ist die Errichtung eines Kino-

centers mit mehreren Gastronomieeinheiten, eines Hotels, zweier Schulungszen-

tren von Automobilfirmen sowie eines Schulungs- und Konferenzzentrums geplant. 

 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurden die vom Plangebiet zu erwartenden Ge-

werbegeräuschimmissionen untersucht. Da zum Betrieb der einzelnen Nutzungen 

zum überwiegenden Teil nur vorläufige Angaben vorliegen, wird empfohlen, im 

Bebauungsplan maximal zulässige Schallemissionskontingente gemäß DIN 45691 

festzusetzen. Die maximal zulässigen Schallemissionskontingente wurden ermit-

telt, entsprechende Empfehlungen für die Satzung des Bebauungsplanes sind im 

Abschnitt 9 enthalten. 

In einer vorläufigen Prüfung auf der Basis der bislang vorliegenden Angaben sowie 

Maximalabschätzungen wurde festgestellt, dass die ermittelten Schallemissions-

kontingente für den Betrieb der geplanten Nutzungen voraussichtlich ausreichend 

sein werden. Der abschließende Nachweis der Einhaltung der Schallemissions-

kontingente ist später im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 

Die Auswirkungen des Planungsvorhabens auf die Immissionssituation für Ver-

kehrsgeräusche im Umfeld wurde untersucht und beurteilt. Es wurde festgestellt, 

dass das Planvorhaben die Immissionssituation für Verkehrsgeräusche im Umfeld 

nicht wesentlich erhöht. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sind auch 

nach Umsetzung des Planvorhabens weiterhin unterschritten. 

 

Schalltechnische Hinweise für die weitere Planung sind im Abschnitt 7.7 enthalten. 

 

Nürnberg, den 30. März 2017 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Wieland, M.Eng., M.BP. Dipl.-Ing. M. Weber  

Geschäftsführung Projektleitung 
 

Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Das Dokument darf weder auszugsweise noch ohne Zustimmung 

der Wolfgang Sorge IfB GmbH & Co. KG an Dritte verteilt werden.  
 

Anlagen 







































Angaben zum Betrieb des Multiplexkinos

Wochentag Zeitraum Anzahl Besucher Anzahl Pkw

13 bis 18 Uhr 78 31

18 bis 23 Uhr 181 72

10 bis 13 Uhr 39 16

13 bis 18 Uhr 116 47

18 bis 23 Uhr 233 93

10 bis 13 Uhr 78 31

13 bis 18 Uhr 233 93

18 bis 23 Uhr 465 186

10 bis 13 Uhr 65 26

13 bis 18 Uhr 194 78

18 bis 23 Uhr 388 155

Angaben zum Betrieb der Gastronomie

Wochentag Zeitraum

12 bis 17 Uhr

17 bis 22 Uhr

22 bis 1 Uhr

12 bis 17 Uhr

17 bis 22 Uhr

22 bis 1 Uhr

12 bis 17 Uhr

17 bis 22 Uhr

22 bis 1 Uhr

Montag bis Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonn- und Feiertag

Montag bis Donnerstag

120

Sonn- und Feiertag

Anzahl Pkw

60

100

60

120

160

120

120

160

Freitag und Samstag
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